
       
 

 

 
  

 
 

  
 

 
 

  
 

         
  

                          
 

       
   
      

 

   
    

 
 
 

  
 

        
       
 

  
       

 

         
            
          
         
        
 

  
     
     

 

   
          

    
      

 

  
        
   
   
   
   

 
   

  
    

   
   

   
 

 
   

 
 

              
                                       

             
 

  

  

  

  

 

__________________________ 

Antrag auf Erteilung eines Bewohnerparkausweises 

Antragsteller/in  
Name, Vorname: 

Straße, Hs.-Nr.: 

Telefon: 

E-Mail-Adresse:

1. 
2. 

3. 

Erstantrag für 1 Jahr (75 €) 2 Jahre (150 €) 
1 Jahr (75 €) Verlängerung ohne KFZ-Wechsel für 

KFZ-Änderung Wohnsitzwechsel 
Gültigkeit bis Ablauf alter Ausweis (30 €) 
1 Jahr neu (75 €) 2 Jahre neu (150 €) 

Stadt Essen 
Amt für Straßen und Verkehr 
Abteilung 66-5-23 
Alfredstr. 163 
45131 Essen 
Tel.: 8866583,-584,-585 
parkausweise@amt66.essen.de 

2 Jahre (150 €) 

Per Post: Alter Bewohnerparkausweis liegt dem Antrag bei. 
Per E-Mail: Foto des vernichteten/zerschnittenen Bewohnerparkausweises ist 
beigefügt. 

Amtliches Kennzeichen: 

Ich bin unter der o.g. Anschrift mit Hauptwohnsitz meldebehördlich registriert
und das Kraftfahrzeug ist auf meinen Namen zugelassen 
• Kopie des Fahrzeugscheins/Zulassungsbescheinigung Teil 1 liegt bei.
• Kopie des Personalausweises oder des ausländischen Passes/Reisepasses

(Meldebescheinigung) liegt bei.

Ich bin unter der o.g. Anschrift mit Hauptwohnsitz meldebehördlich registriert
und das Kraftfahrzeug ist nicht auf meinen Namen zugelassen, wird jedoch 
dauerhaft von mir genutzt und überwiegend von meinem Wohnsitz aus eingesetzt. 
In diesem Fall bitte eine schriftliche Erklärung (Benutzungsbescheinigung) des/der
Fahrzeughalters(-in) über die dauerhafte Überlassung des Kfz. dem Antrag beifügen. 
• Kopie des Fahrzeugscheins/Zulassungsbescheinigung Teil 1 liegt bei.
• Kopie des Personalausweises oder des ausländischen Passes/Reisepasses liegt bei.
• Schriftliche Erklärung des Kfz.-Halters (Benutzungsbescheinigung) liegt bei.

Das o.g. Fahrzeug ist auf die Car-Sharing-Firma 
zugelassen und verfügt über eine gültige Carsharing-Plakette an der Windschutzscheibe 

1 Paket  (Verwaltungsgebühr: 5,- Euro) 
2 Pakete (Verwaltungsgebühr: 10,- Euro) 
3 Pakete (Verwaltungsgebühr: 15,- Euro) 
4 Pakete (Verwaltungsgebühr: 20,- Euro) 
5 Pakete (Verwaltungsgebühr: 25,- Euro) 

Ein Besucherpaket besteht aus einer Wochenkarte und 9 Tageskarten. Je Paket sind 5,- Euro Verwaltungsgebühren zu erheben. Die 
Gesamtzahl der möglichen Besucherparkkarten (Ausnahmegenehmigungen) ist auf 5 Pakete pro Bewohner und Kalenderjahr beschränkt. Die 
Ausgabe der Besucherparkkarten erfolgt ausschließlich zur eigenen privaten Verwendung der Bewohner. Die Weitergabe darf nur an 
tatsächliche Besucher der Antragstellerin / des Antragstellers erfolgen. Die Überlassung der Besucherparkkarten aus anderen als privaten 
Zwecken ist nicht gestattet. Besucherkarten sind nur erhältlich für die Gebiete Museum Nord/-Süd/-Ost/-West, Sternviertel, Ostviertel und 
Ostviertel II, nicht Zentrum Nord und Süd. 

Ich habe die Datenschutzerklärung für Parkausweise und Ausnahmegenehmigungen (www.essen.de/datenschutz-asv) 
gemäß Art. 13 DS-GVO zur Kenntnis genommen. 

Datum, Unterschrift Antragsteller/in 
__________________________ 
Datum, Unterschrift des Vertreters 
(Bitte Vollmacht + Kopie Personalausweis Vertreter beifügen) 

• Kopie des Vertrages mit der Car-Sharing-Firma liegt bei.
• Kopie meines Personalausweises oder des ausländischen Passes/Reisepasses liegt bei.
Gleichzeitig beantrage ich Besucherparkkarten (Ausnahmegenehmigungen)

www.essen.de/datenschutz-asv
mailto:parkausweise@amt66.essen.de
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